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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerden werden gutgeheissen.
E. 2
Die Verfügungen vom 12. Februar 2009 und 29. April 2009 werden aufgehoben und die Sache wird im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
E. 3
Es werden keine Kosten auferlegt.
E. 4
Das BFM wird angewiesen, den Beschwerdeführenden eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'312.50 zu entrichten.
E. 5
Dieses Urteil geht an die Rechtsvertreterin, das BFM und die zuständige kantonale Behörde. Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: Christa Luterbacher Gabriela Oeler Versand:
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